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Das Stimmrecht

Das Stimmrecht gehört zu den wichtigsten Rechten eines Mitglieds und wird entweder durch Vereinsgründung oder durch Beitritt erworben. Es gilt der Grundsatz, daß jedes Mitglied nur eine Stimme hat. Die Satzung kann ein Mehrstimmrecht einräumen. Jedem Mitglied steht es frei, ob er von seinem Stimmrecht Gebrauch machen will oder nicht. Die Art und Weise der Abstimmung wird bestimmt durch die Satzung oder Versammlungs-/Geschäftsordnung, bei Fehlen einer solchen Regelung durch Mehrheitsbeschluss der Mitgliederversammlung, oder durch den Versammlungsleiter bei Fehlen einer Satzungsbestimmung oder eines Versammlungsbeschlusses. Es kann offen oder geheim abgestimmt werden. Jede Satzung sollte Regelungen der Abstimmungsart enthalten. 

Die Stimmabgabe ist eine empfangsbedürftige Willenserklärung, die mit Zugang an den Versammlungsleiter wirksam wird. Bis zu diesen Zeitpunkt kann die Stimmerklärung widerrufen werden. Eine unwirksame Stimme ist wie eine Stimmenthaltung zu werten. Stimmenthaltungen sind bei der Berechnung der Stimmenmehrheit nicht mitzuzählen.

In einer Mitgliederversammlung ist ein Vereinsmitglied nicht stimmberechtigt, wenn der zu fassende Beschluss die Vornahme eines Rechtsgeschäftes zwischen ihm und dem Verein betrifft. Außerdem ruht das Stimmrecht bei demjenigen, über dessen Entlastung in seiner Vorstandseigenschaft beschlossen werden soll. Für Wahlen gilt dagegen eine Einschränkung des Stimmrechts nicht. Ein Vereinsmitglied kann sich also selbst in ein Vereinsamt wählen.

Das Stimmrecht Minderjähriger

Minderjährige sind bis zum vollendeten 7. Lebensjahr geschäftsunfähig und bis zum vollendeten 18.Lebensjahr in ihrer Geschäftsfähigkeit beschränkt. Für ihren Vereinsbeitritt ist die Mitwirkung der gesetzlichen Vertreter erforderlich. Die gesetzliche Vertretung eines Kindes ist ein Teil des Sorgerechts, das nach § 1629 BGB beiden sorgeberechtigten Elternteilen zusteht und das sie in der Regel gemeinsam auszuüben haben. Doch läßt die Rechtsprechung eine sog. Funktionsteilung zu, was bedeutet, daß ein Ehegatte bestimmte Verrichtungen allein vornimmt und der andere das weiß (Komm. Palandt § 1629 Rdnr. 8). Man spricht dann von einer Anscheins- oder Duldungsvollmacht. Die Vereine sollten jedoch auf die Unterschriften beider Elternteile bestehen. Nicht zu verwenden ist die Bezeichnung “Erziehungsberechtigte”. Erziehungsberechtigt können sein der Opa oder die Oma oder die Nachbarin, die aber das Kind nicht gesetzlich vertreten. Ihre Unterschriften sind unwirksam.

Minderjährige erlangen mit Vereinsbeitritt das Stimmrecht. Das Stimmrecht geschäftsunfähiger Mitglieder übt der gesetzliche Vertreter aus. Gleiches gilt für die beschränkt geschäftsfähigen Mitglieder, sofern die Satzung keine gegenteilige Bestimmung enthält. In diesen Fällen kann in der Einwilligung des gesetzlichen Vertreters zum Vereinsbeitritt auch die Einwilligung zur Ausübung des Stimmrechts durch den beschränkt Geschäftsfähigen liegen. Um dem vorzubeugen, enthalten viele Satzungen eine Regelungen, wonach Minderjährigen das Stimmrecht versagt wird und eine Vertretung ausgeschlossen ist oder die Ausübung Stimmrechts ausgeschlossen wird und der gesetzliche Vertreter abstimmen darf oder das Stimmrecht erst ab einem bestimmten Alter zugestanden wird, z.B. ab dem 16. oder 18. Lebensjahr oder ab Volljährigkeit. 

Achtung bei ausländischen Kindern: 

Nach Artikel 7 Abs. 1 Einführungsgesetz zum BGB richtet sich die Rechts- und Geschäftsfähigkeit einer Person nach dem Recht des Staates, dem die Person angehört. Wird eine solche Person mit 16 Jahren (Sambia), 19 Jahren (Algerien) oder erst mit 21 Jahren (Kenia, Kolumbien) volljährig, so gilt dieser Volljährigkeitsbeginn auch bei uns. Bei Staatenlosen gilt das Recht gewöhnlichen Aufenthaltsorts.  
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